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Integrationsklassen;   
Parlamentarische Petition (2/PET/XXVI.GP):  
(„Die Bundesregierung wird aufgefordert,   
ehest möglich alle notwendigen Schritte   
einzuleiten, um die Möglichkeit, Integrations-  
klassen an Sonderschulen zu führen, in   
das Regelschulwesen zu überführen“);  
Beschluss des Ausschusses für Petitionen   
und Bürgerinitiativen 
 
 
 

Im Auftrag der Magistratsdirektion der Stadt Wien gibt die Magistratsabteilung 56 zu 

Ihrem an die Verbindungsstelle der Bundesländer gerichteten Ersuchen vom 27. Juni 

2018 im Einvernehmen mit dem Stadtschulrat für Wien folgende Stellungnahme ab:  
 
 
Die Etablierung von Integrationsklassen/Inklusionsklassen an oberösterreichischen 
Sonderschulen deckt sich mit den Intentionen und Entwicklungen in Wien.  
 
Seit mehreren Jahren ist es gesetzlich vorgesehen, dass reguläre Volksschulklassen 
(§ 12 Abs. 2a Z 2 SchOG bzw. § 8 Abs. 1a Z 2 Wr. Schulgesetz), Neue Mittelschul-
klassen (§ 21 e Z 2 SchOG bzw. § 14b Abs. 1 Z 2 Wr. Schulgesetz) und Polytechni-
sche Schulklassen (§ 31 Z 2 SchOG bzw. § 20 Abs. 1 Z 2 Wr. Schulgesetz) auch 
einer Sonderschule angeschlossen werden können.  
 
Von dieser Möglichkeit wurde in Wien im Sinne der Förderung von Inklusion in gro-
ßem Umfang Gebrauch gemacht, wodurch in Wien beinahe keine Sonderschule 
ausschließlich Sonderschulklassen führt.  
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Die Führung von Regelklassen an Sonderschulstandorten ist aus Wiener Sicht keine 
Schulversuchsmaterie, da dies aufgrund der vorgenannten gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen bereits ermöglicht wird. 
 

 
 Der Abteilungsleiter, i.V.: 
Mag. Robert Höbart 
Kl. 96056 
robert.hoebart@wien.gv.at e.h. 
 Mag. Graßl 

 Senatsrat 

 

 
Nachrichtlich:  
 
MD – Gruppe Koordination 
 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ Landesregierung 
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